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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1994

Rechtssatz

Zur Klärung, welche Bereiche eine Fußgängerzone nach § 76 a Abs 1 StVO umfaßt, ist der Text der Verordnung

heranzuziehen. Werden darin nur (bestimmte) Gemeindestraßen bzw. Gemeindestraßenabschnitte zur

Fußgängerzone erklärt, fällt eine (dreieckige) Verkehrs äche, die im Privateigentum steht und einen Teil einer Straße

mit ö entlichem Verkehr darstellt, nicht darunter, wenn sie (unter anderem) nicht zur Gemeindestraße erklärt wurde

(§ 7 Abs 1 Z 4 Stmk Landesstraßenverwaltungsgesetz und die Einzeichnungen der eingeholten Katastralmappe).

Schlagworte

Straßenverkehrsordnung Verordnung öffentliche Straße Privateigentum

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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